
 36 — Nachhaltigkeit — derPlan 65 | August 2025   

Aktualisierung der 
Preisgeldberechnung

Das Leistungsbild Architekturwettbewerb 
nach dem (alten) WSA 2010 dezidierte die 
„Ausarbeitung einer architektonischen Lö-
sung der Planungsaufgabe“1. Die Preisgeldbe-
rechnung differenzierte zwischen „einfachen“ 
und „schwierigen Aufgabenstellungen“2 und 
sah für die „Zusatzleistungen“ einen Prozent-
aufschlag vor: jeweils 10 % für eine der Zusatz-
leistungen „Funktions- und Ablaufpläne“, 
„Konzept Hochbau“, „Konzept Einrichtung“, 
„Konzept Gebäudetechnik“, „Konzept Trag-
konstruktion“, jeweils 20 % für eine der Zu-
satzleistungen „einfaches Schaubild Außen-
raum“, „einfaches Schaubild Innenraum“, 
„Detail Hochbau“, „Detail Einrichtung“ und 
jeweils 40 % für eine der Zusatzleistungen 
„fotorealistisches Schaubild Außenraum“, 
„fotorealistisches Schaubild Innenraum“, 
„Planung Gebäudetechnik“ und „Planung 
Tragkonstruktion“.3 Die Wettbewerbsaufga-
ben sind heute komplexer und können ohne 
die Beiziehung von Ingenieurkonsulenten 
nicht erschöpfend beantwortet werden. Eine 
Nachführung der Preisgeldberechnung für 
diese Mehrleistungen war daher notwendig. 
Die empirische Erhebung der Stundenauf-
wände und Fixkosten von Architekten und 
Ingenieuren für Architekturwettbewerbs-
arbeiten bestätigt, dass die Selbstkosten der 
(sechs) Preisträger um bis zu 200 % über den 
Preisgeldsummen nach dem WSA 2010 liegen. 
Das liegt vielfach auch an der nicht WSA-
2010-konformen Berechnung der „Zusatzleis-
tungen“.

In Anbetracht der immer vielfältigeren 
Wettbewerbsaufgaben (Städtebau, Architek-
tur, Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Ökologie 
etc.) wurde nach der Neuauflage des WSA 
20104 nun auch die Berechnung der Preis-
geldsumme für Realisierungswettbewerbe 
aktualisiert: hPG = BAK × fk × fp(x) × fd × fb.

hPG      Preisgeldsumme für die  
           „Grundleistungen“5 
BAK   Baukosten = Summe der  

       Kostenbereiche 1 bis 6 gemäß  
       ÖNORM B 1801-16 

fk         Komplexitäts- bzw. Schwierigkeits- 
             faktor für „Nutzungsgruppen“  
             gemäß ÖNORM B 18007 (siehe Tabelle 1)
fp(x)    Preisgeldfaktor in %
fd          Dienstleistungsfaktor
fb          Bearbeitungsfaktor:	 
             fb = 1,0 für einstufige  
             Realisierungswettbewerbe
	        fb ≥ 1,2 und ≤ 1,8 für zweistufige  

       Realisierungswettbewerbe

Der Preisgeldfaktor fp(x) wurde aus der 
Nutzflächenformel „Preisgeldsumme =
1,21 × √2 + √(45 × NF) × EPI8“ aus dem WSA 
20109 hergeleitet; die Preisgeldfaktoren fp(x) 
für BAK-Zwischenwerte werden linear inter-
poliert (siehe Tabelle 2).

Mit der neuen Preisgeldberechnung für die 
„Grundleistungen“ sollen die Architektur- 
und Ingenieurmehrleistungen für die multip-
len Aufgabenstellungen abgegolten werden. 
In Analogie zum Vergütungsmodell Objekt-
planung Architektur (VM.OA) 2023 erfolgt die 
Preisgeldberechnung nach den „Baukosten“ 
und dem „Schwierigkeitsgrad“ der Gebäude-
kategorie gemäß ÖNORM B 1800.
—
Heinz Priebernig
—
—

Architekturwettbewerbe

Preisgeld-
berechnung 
neu

BAK gemäß ÖNORM 1801-1
Komplexität fk Schule (Nutzungsgruppe 5)
Preisgeldfaktor fp(x)
Dienstleistungsfaktor fd

Bearbeitungsfaktor fb 

Beispiel 5: Preisgeldsumme laut WSA 2010* für einen zweistufigen Realisierungswettbewerb, fk Schule � 1,10  

50.000.000,00 €
1,10

 0,4883 %
1,00
1,00

Preisgeldsumme netto 6 Preise Grundleistungen � BAK × fk × fp(x) × fd × fb �  268.565,00 €

Zusatzleistung: 1 Schaubild à 3.000,00 € � 6 � 18.000,00 €

Preisgeldsumme netto Grund- und Zusatzleistungen 268.565,00 €

BAK gemäß ÖNORM 1801-1
Komplexität fk Krankenhaus (Nutzungsgruppe 6)
Preisgeldfaktor fp(x)
Dienstleistungsfaktor fd

Bearbeitungsfaktor fb 

Beispiel 4: Preisgeldsumme laut WSA 2010* für einen einstufigen Realisierungswettbewerb, fk Krankenhaus � 1,35  

100.000.000,00 €
1,35

 0,3452 %
1,00
1,20

Preisgeldsumme netto 6 Preise Grundleistungen � BAK × fk × fp(x) × fd × fb �  559.224,00 €

BAK gemäß ÖNORM 1801-1
Komplexität fk Schule (Nutzungsgruppe 5)
Preisgeldfaktor fp(x)
Dienstleistungsfaktor fd

Bearbeitungsfaktor fb 

Beispiel 3: Preisgeldsumme laut WSA 2010* für einen einstufigen Realisierungswettbewerb, fk Schule � 1,10  

50.000.000,00 €
1,10

 0,4883 %
1,00
1,00

Preisgeldsumme netto 6 Preise Grundleistungen � BAK × fk × fp(x) × fd × fb �  268.565,00 €

BAK gemäß ÖNORM 1801-1
Komplexität fk Wohnen (Nutzungsgruppe 1)
Preisgeldfaktor fp(x) � 77.175,00 € / 5.000.000,00 € × 100 � 
Dienstleistungsfaktor fd

Bearbeitungsfaktor fb 

Beispiel 2: Preisgeldsumme laut WSA 2010* für einen einstufigen Realisierungswettbewerb, fk � 1,00  

5.000.000,00 €
1,00

 1,5435 %
1,00
1,00

Preisgeldsumme netto 6 Preise Grundleistungen � BAK × fk × fp(x) × fd × fb � 77.175,00 €

BAK gemäß ÖNORM 1801-1
BAK – 10 % Außenanlagen � Bemessungsgrundlage / (1,4 � 2.300,00 € / m2  BGF) � ca.  
Erzeugerpreisindex EPI
Preisgeldsumme � 1,21 × √2 × √(45 × NF) × EPI � 
Zusatzleistung: Planung der Außenanlagen mit + 10 % �
25 % Indexierung 1/2010 bis 1/2023 � (53.478,38 + 5.347,84) × 25 % �
Rundung des Preisgeldes auf 100,00 €   

Beispiel 1: Preisgeldsumme laut WSA 2010 für einen einstufigen Realisierungswettbewerb

5.000.000,00  €
1.398,00 m

 124,60   
53.478,38  €

5.347,84  €
14.706,55  €

–32,77  €

Preisgeldsumme netto 6 Preise Grundleistungen 73.500,00 €

Preisgeldsumme neu � 73.500,00 € + 5 % Index 1/2023 bis 12/2024 � 77.175,00 €

2 NF

BAK in Mio. € 

3,4440

1,0

fp(x) in % 2,4413

2,0

1,9915

3,0

1,7273

4,0

1,5435

5,0

1,0920

10,0

0,7717

20,0

0,6304

30,0

0,5457

40,0

0,4883

50,0

0,3452

100,0

0,1544

500,0

Nutzungsgruppe gemäß ÖNORM B 1800

0   Sanitär- und Umkleideräume
1   Wohnen und Aufenthalt
2   Büroarbeit
3   Produktion, Arbeit, Experimente
     Werkstätten
     Technik- und Physiklabore
     Chemie- und Biologielabore
     Großküchen
4   Lager, Verteilung, Verkaufsstätten
     Lager, Archive
     Geschäfte
     Gastronomie
5   Bildung, Unterricht, Kultur
6   Heilung und Pflege
7   Sonstige Nutzung
     Garagen: 25 m2 / Stellplatz
     Veranstaltungszentrum 
     … 	
8   Betriebstechnische Anlagen
9   Verkehrserschließung und -sicherung

Nutzfläche
(m2)

Faktor f BGF (m2)  

� NF � f 
BWK (€) / 
m2 BGF

BGF � 
BWK (€)

fk

2.300,00
2.700,00

2.000,00
4.000,00
4.100,00
3.300,00

1.900,00
2.300,00
2.800,00
2.700,00
3.600,00

1.350,00
4.150,00

1,40
1,40

1,20
1,60
1,60
1,40

1,20
1,40
1,40
1,60
1,80

1,20
1,40

sind in die BGF 1–7 einzurechnen

sind in die BGF 1–7 einzurechnen
sind in die BGF 1–7 bzw. in den Kostenbereich 6 
„Außenanlagen“ einzurechnen

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1,00
1,00

1,00
1,35
1,35
1,20

1,00
1,00
1,10
1,10
1,35

1,00
1,35

∑1–7 NF, BGF, BGF × BWK

Tabelle 1: Berechnung der Bruttogrundfläche (BGF) und der Bauwerkskosten (BWK) 
BWK gemäß ÖNORM B 1801-1:2022-03-01, Kapitel 4.3.5, S. 14. Die BWK je m2 BGF und der Faktor f (f = BGF / Nutzfläche (NF)) 
wurden österreichweit erhoben und gemittelt. Die BWK und die Faktoren f und fk werden jährlich evaluiert.

Tabelle 2: Preisgeldfaktor fp(x) in % der Baukosten
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— 1	
Bundeskammer der Architekten 
und Ingenieurkonsulenten (Hrsg.): 
Wettbewerbsstandard Architektur – 
WSA 2010, 2010, Teil C, § 2 Abs. 2, 
S. 39.
— 2	  
Ebenda, Teil C, § 6 Abs. 12, S. 43 ff.
— 3	
Ebenda, Teil C, § 4, S. 40 f.
— 4	
Bundeskammer der Ziviltechniker:in-
nen (Hrsg.): Wettbewerbsstandard 
Architektur – WSA 2010*, 2022.
— 5	
Ebenda, Teil C, § 2, S. 31.
— 6	
ÖNORM B 1801-1:2022-03-01 – Bau-
projekt- und Objektmanagement,  
Teil 1: Objekterrichtung, Kapitel 4.3.5, 
S. 14.
— 7	
ÖNORM B 1800:2013-08-01 – Ermitt-
lung von Flächen und Rauminhalten 
von Bauwerken und zugehörigen 
Außenanlagen, Tabelle 1, S. 5.  	
— 8	
Erzeugerpreisindex.
— 9	
WSA 2010, Teil B, § 6 Abs. 12 lit. ab, 
S. 43.
— 10	
Siehe Anmerkung 7.
— 11	
Der Planungsaufwand für Umbauten 
ist im Vergleich zu einem Neubau 
gleich hoch oder höher.
— 12	
Siehe Anmerkung 5.
— 13	
WSA 2010*, Teil B, § 10 Abs. 9, S. 22: 
„Die Preise sollen ungefähr im Verhält-
nis 1 zu 0,8 zu 0,6 gestaffelt werden. 
Die Anerkennungspreise sollen gleich 
dotiert sein und ungefähr die Hälfte 
des kleinsten Preises betragen.“
— 14	
Siehe Anmerkung 9.
— 15	
WSA 2010*, Teil C, § 3, S. 31.

Faxverbot
In Österreich gilt seit dem 1. Jänner 2025 
ein Verbot für die Übermittlung von Faxen 
mit sensiblen personenbezogenen Daten. 
Es betrifft insbesondere die Übermittlung 
von Gesundheitsdaten und genetischen 
Daten zwischen Arztpraxen, Krankenhäu-
sern und (Sozial-)Versicherungen.1  

Die rechtliche Grundlage dafür bildet 
die mit dem BGBl. I Nr. 105/2024 erfolgte 
Novellierung des Gesundheitstelematikge-
setzes (GTelG) 2012, die die veraltete und 
unsichere Faxtechnologie durch moderne, 
verschlüsselte Kommunikationsmethoden 
ersetzen soll. Bei einem Fax ist nämlich  
z. B. nicht klar, wer beim Faxgerät steht 
und das Fax entgegennimmt.

Details zum Faxverbot
Geltungsbereich

Das Verbot bezieht sich auf die Übermitt-
lung von personenbezogenen Daten nach 
Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO).

Betroffene

Betroffen sind Ärzte, Krankenhäuser und 
andere medizinische Einrichtungen, die 
bisher Faxe für die Kommunikation mit 
Sozialversicherungsträgern oder unterein-
ander genutzt haben.

Grund

Das Fax gilt als nicht mehr datenschutz-
konform und nicht sicher genug für den 
Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten.

Übergangsfrist

Bis Ende Juni 2026 gibt es eine Übergangs-
frist. Bei Nichteinhaltung des Gesetzes 
drohen Strafen. 

Ziel

Das Faxverbot ist Teil eines größeren Be-
strebens, die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen voranzutreiben und den Da-
tenschutz zu verbessern. Die Umstellung 
auf digitale Kommunikationswege soll die 
Sicherheit und Effizienz der Datenübertra-
gung erhöhen und gleichzeitig das Risiko 
von Datenpannen reduzieren. 

Alternative Kommunikationswege

Die Österreichische Gesundheitskasse 
(ÖGK) und andere Anbieter haben bereits 
Lösungen für die sichere digitale Über-
mittlung von sensiblen personenbezoge-
nen Daten entwickelt.

Die ÖGK bietet für die Kommunikation 
mit Gesundheitsdiensteanbietern das Ge-
sundheitsdatenportal oder die Plattform 
FTAPI, einen zertifizierten Cloud-Dienst 
mit Serverstandorten in Deutschland, an. 
(Versicherte können schon seit längerem 
über das Portal „Meine ÖGK“ oder die 
gleichnamige App mit der ÖGK kommuni-
zieren.) Die Umstellung auf diese digitalen 
Lösungen erfordert jedoch eine gewisse 
Anpassung und kann für einige Einrich-
tungen eine Herausforderung darstellen. 

Eine weitere Alternative stellt das Tool 
medSpeak, ein Pilotprojekt aus Salzburg, 
dar, das – zumindest 2025 – ebenfalls 
kostenfrei zur Verfügung steht.

Darüber hinaus werden Lösungen ange-
boten, die E-Mails mit einem Link an den 
Adressaten schicken, der dann die Inhalte 
in einer verschlüsselten Browser-Sitzung 
herunterlädt. Der Nachteil dieser Lösun-
gen besteht darin, dass die gängige Praxis 
beim Faxen, dass nach der Übertragung 
und der Faxbestätigung der Geschäftsfall 
für den Sender abgeschlossen ist, nicht 
mehr in dieser Form existiert. Dafür hat 
man den Vorteil, dass keine Faxausdrucke 
mehr herumliegen und die Vertraulich-
keit bei der Übermittlung der Nachricht 
gewährleistet bleibt, da man den Empfän-
ger direkt identifizieren kann. Der Sender 
der Nachricht weiß zumindest, wann die 

Nachricht übermittelt wurde, wann sie 
heruntergeladen und geöffnet wurde und 
wer sie geöffnet hat. Dadurch bleibt bei 
richtiger Anwendung des Systems die  
Vertraulichkeit des Inhalts gewährleistet.

Gesetzliche Bestimmungen

Die wichtigsten Bestimmungen zum 
Schutz der Vertraulichkeit von Gesund-
heitsdaten und genetischen Daten sind im 
§ 6 GTelG 2012 festgehalten, der lautet:

„(1) Die Vertraulichkeit bei der elektroni-
schen Übermittlung von Gesundheitsdaten 
und genetischen Daten ist dadurch sicher-
zustellen, dass entweder
1.	 die elektronische Übermittlung von Ge-

sundheitsdaten und genetischen Daten 
über Netzwerke durchgeführt wird, die 
entsprechend dem Stand der Technik in 
der Netzwerksicherheit gegenüber unbe-
fugten Zugriffen abgesichert sind, indem 
sie zumindest
a)  die Absicherung der Übermittlung 

von Daten durch kryptographische 
oder bauliche Maßnahmen,

b)  den Netzzugang ausschließlich für 
eine geschlossene oder abgrenzbare 
Benutzer/innen/gruppe sowie

c)  die Authentifizierung der Benutzer/
innen vorsehen, oder

2.	 Protokolle und Verfahren verwendet 
werden, die entsprechend dem Stand der 
Technik die vollständige Verschlüsselung 
der Gesundheitsdaten und genetischen 
Daten bewirken.

(2) Bei der elektronischen Übermittlung von 
Gesundheitsdaten und genetischen Daten 
gemäß Abs. 1 Z 2 dürfen die allenfalls von 
der Verschlüsselung ausgenommenen Infor-
mationen weder Hinweise auf die betrof-
fenen Personen (Art. 4 Z 1 DSGVO), deren 
Gesundheitsdaten oder genetische Daten 
übermittelt werden, noch auf allfällige 
Authentifizierungsdaten enthalten.

(3) Es ist sicherzustellen, dass die Speiche-
rung von Gesundheitsdaten und geneti-
schen Daten in Datenspeichern, die einem 
Verantwortlichen (Art. 4 Z 7 DSGVO) 
bedarfsorientiert von einem Auftragsver-
arbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO) bereitgestellt 
werden (‚Cloud Computing‘), nur dann 
erfolgt, wenn die Gesundheitsdaten und 
genetischen Daten mit einem dem aktuellen 
Stand der Technik entsprechenden Verfah-
ren (Abs. 1 Z 2) verschlüsselt worden sind.“
—
Wolfgang Fiala
Peter Gelber
—

— 1	
Das Faxverbot betrifft aber auch 
Ziviltechniker, wenn sensible personen-
bezogene Daten im Faxdokument 
enthalten sind, was bei Urkunden oder 
Plänen regelmäßig der Fall ist.

—

Datensicherheit

Anwenderhinweise zum 
Preisgeldrechner neu

1.	 Befüllen der Eingabemaske – nach dem 
Login der berechtigten User:
•   Projektdaten: Wettbewerbsvorhaben,  

-adresse, -art,
•   Nutzflächen je Nutzungsgruppe  

1 bis 8 oder 
•   Bauwerkskosten BWK (Kostenbe-

reich 2, 3 und 4), 
•   Kosten der Kostenbereiche 1 „Auf-

schließung“, 5 „Einrichtung“ und  
6 „Außenanlagen“, soweit diese eine 
Wettbewerbsaufgabe sind, 

•   fk-Werte für die Nutzungsgruppen 
gemäß ÖNORM B 1800,10 

•   Bearbeitungsfaktor fb ≥ 1,2 und ≤ 1,8:  
fb = 1,2 für zweistufige Realisie-
rungswettbewerbe mit reduzierten 
(Grund-)Leistungen in der ersten 
Wettbewerbsstufe und mit verkürz-
ter Bearbeitungsfrist; fb ≥ 1,2 und ≤ 1,8 
für zwei- oder mehrstufige Realisie-
rungswettbewerbe.

2.	 Bei Umbauten ist die zu planende Um-
baufläche analog zu Neubauflächen zu 
berechnen und in die Eingabemaske 
einzutragen.11 

3.	 Der Preisgeldrechner neu berechnet die 
Preisgeldsumme für die „Grundleistun-
gen“12 für sechs Preise und teilt sie auf 
die sechs Preise auf.13   
Preisgeldsumme für die „Grund- 
leistungen“ für sechs Preise =  
BAK × fk × fp(x) × fd × fb. 
Der Preisgeldfaktor fp(x) wurde aus  
der Nutzflächenformel „Preisgeldsum-
me = 1,21 × √2 + √(45 × NF) × EPI“ aus 
dem WSA 201014 hergeleitet und bis 
Ende 2024 indiziert.

4.	 Für die geforderten „Zusatzleistun-
gen“15 ist die Preisgeldsumme um die 
geschätzten Selbstkosten für sechs 
Projekte (Preisträger) zu erhöhen und 
auf die sechs Ränge aufzuteilen, z. B.:  
1 Schaubild à € 3.000 × 6 = € 18.000  
und 1 Fassadenschnitt à € 1.800 × 6 =  
€ 10.800 ergibt € 28.800.

5.	 Die im Preisgeldrechner hinterlegten 
Kennzahlen – Bauwerkskosten  
BWK / m² BGF und Faktoren (NF × f = 
BGF, Komplexitätswert fk(x), Bearbei-
tungsfaktor fb) – sind Benchmarks, die 
Auftraggeber, Verfahrensbetreuer und 
Wettbewerbsausschüsse bei der Koope-
rationsverhandlung und Preisrichter 
in der konstituierenden Sitzung prüfen 
und jedes Mal an die jeweilige Wettbe-
werbsaufgabe anpassen müssen.

Die Bundeskammer der Ziviltechni-
ker:innen übernimmt keine Gewähr für 
die Aktualität, Authentizität, Richtigkeit 
und Vollständigkeit der mit dem gegen-
ständlichen Preisgeldrechner-Tool zur 
Verfügung gestellten Informationen. Jeg-
liche Haftung für unmittelbare, mittelbare 
und sonstige Schäden, die aus der Be-
nutzung bzw. der Nichtverfügbarkeit von 
Daten und Informationen entstehen, wird 
ausgeschlossen.
—
Bundeswettbewerbsausschuss 
und Bundessektion Architekt:innen,
Juni 2025
—
—

sind in die BGF 1–7 einzurechnen
sind in die BGF 1–7 bzw. in den Kostenbereich 6 
„Außenanlagen“ einzurechnen

SEK
Rechteck




